














 Angaben zur Stellungnahme Abwägung / 
Empfehlung 

ID: 1005 
 

Eingereicht 
am: 
10.08.2022 

Verfahrensname: Gemeinde Pahlen - 14. Änderung F-Plan - Ausweisung Gewerbegebiet 
Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB - § 4 (1) BauGB 
TöB (Institution): Kreisverwaltung Dithmarschen 
Abteilung: Regionalentwicklung 
Name: Hannes Lyko 
Im öffentlichen Bereich anzeigen: Nein 

Dokument: Gesamtstellungnahme 

Stellungnahme des Kreises: 

Mit Schreiben vom 19.07.2022 haben Sie mich als Behörde gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB frühzeitig an der 14. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Pahlen beteiligt. 

Hintergrund der vorgesehenen 14. Änderung des Flächennutzungsplanes sind die 
Planungen zu einem bereits bestehenden Gewerbebetrieb (vorhabenbezogener 
Bebauungsplan Nr. 9) und der Ansiedlungswunsch eines Verbrauchermarktes 
(Bebauungsplan Nr. 20) unterhalb der Schwelle der Großflächigkeit (> 800 m²). 
Aufgrund dieser konkreten Planungsanlässe sah sich die Gemeinde veranlasst, die 
gesamte Konzeption im Umgebungsbereich dieser Nutzungen zu hinterfragen. 
Bisher stellte der Flächennutzungsplan dort im Wesentlichen eine gemischte 
Nutzung dar. Da die sich verfestigende gewerbliche Prägung des Bereiches nicht 
mehr mit einer Wohnnutzung zu vereinbaren ist, möchte die Gemeinde die 
Konzeption für diesen Bereich ändern. Zukünftig soll das Plangebiet überwiegend 
als gewerbliche Baufläche dargestellt werden. Ergänzend dazu sollen im 
nördlichen Bereich des Plangebietes Sondergebietsflächen mit der 
Zweckbestimmung Lagerfläche gekennzeichnet werden. 

 

In den Planunterlagen wird erläutert, dass schalltechnische Untersuchungen 
ergeben hätten, dass eine Wohnnutzung innerhalb des Plangebietes nicht oder nur 
sehr eingeschränkt umgesetzt werden könnte und daher eine gemischte Nutzung 
nicht umsetzungsfähig ist. In diesem Zusammenhang sollte ebenfalls betrachtet 
werden, inwieweit die vorgesehene gewerbliche Nutzung Auswirkungen auf die 
Umgebungsnutzungen haben könnte. 

 

Seitens des Kreises bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen die 
Planung. Ich bitte um Berücksichtigung der Hinweise der intern beteiligten 
Fachbehörden und Dienststellen. 

 

Hinweise der unteren Naturschutzbehörde 

Hinsichtlich der Aufstellung der 14. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Gemeinde Pahlen bestehen seitens der unteren Naturschutzbehörde keine 
grundsätzlichen Bedenken. 

Der Umweltbericht sollte nach den Vorgaben in Anlage 1 zum BauGB erstellt 
werden. Aufgrund der vorhandenen gesetzlich geschützten Knicks, dem 
Vorkommen von Moorboden (auf Flurstück 41, Flur 3, Gemarkung Pahlen) sowie 
von Böschungskanten (möglicher Hinweis auf artenreiche Steilhänge) wird eine 
Biotopkartierung unter Verwendung des aktuellen Kartierschlüssels des Landes 
Schleswig-Holstein und die Erstellung einer Bestandskarte im Maßstab 1 : 1.000 
(oder detaillierter) für notwendig erachtet. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Hannes Lyko 
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